
Förderung 
 

 

Leitlinie zur Förderung der Gemeinde- und Gemeindegründungsarbeit durch 
den Fonds „Gemeinden helfen Gemeinden“ im BEFG  

Der BEFG steht Gemeinden und Regionen beratend und begleitend zur Seite, damit sie ihre 
Potentiale wahrnehmen, ihre missionarischen Ressourcen entdecken und Wege finden, 
diese noch effizienter einzusetzen. 

Darüber hinaus begleitet der BEFG Gemeindegründungen, durch die Menschen in neuen 
Gebieten oder soziologischen Strukturen für Christus gewonnen und in die Nachfolge 
Jesus Christi geführt werden. 

Aus dem Fonds „Gemeinden helfen Gemeinden“ fördern wir Gemeindegründungs-
initiativen und Gemeindeaufbau- und Gemeindeintegrationsprojekte finanziell.  

Das Komitee „Gemeinden helfen Gemeinden“ entscheidet jährlich auf Antrag über die 
Vergabe der finanziellen Mittel. 

Die Anträge werden von den Gemeinden oder Gründungsprojekten gestellt und in der 
Regel über die regional verantwortlichen Personen, den Referenten/die Referentin für 
Integration oder den Referenten/die Referentin für Gemeindegründung eingebracht.  

Die Unterstützung zielt auf eine Verselbständigung der unterstützten Projekte im 
geistlichen, personellen und finanziellen Bereich. 

Ein wesentliches Kriterium zur Befürwortung einer finanziellen Unterstützung ist die 
missionarische Ausrichtung der Arbeit. 

Finanziell unterstützt werden können Gemeindegründungen und missionarische und 
diakonische Aufbauprojekte. 

Finanzielle Unterstützung wird in Form einer Anschubfinanzierung gewährt. Es wird 
grundsätzlich eine jährlich steigende Eigenleistung bei gleichzeitigem Abbau der 
Zuschüsse erwartet.  

Es wird eine schriftliche Vereinbarung über die Höhe der Fördersumme, den geförderten 
Zeitraum, die Auszahlungsmodalitäten und die Berichterstattung geschlossen. 

Die Teilnahme an der Bundesratstagung und spezifischen Weiterbildungen1 wird 
erwartet.  

Anträge sind bis zum 31.07. des Vorjahres zu stellen. Die Antragsunterlagen können 
jederzeit über https://befg.de/ghg oder in der Bundesgeschäftsstelle angefordert werden.  

10.04.2026 Christopher Rinke  

                                                 
1 Spezifische Weiterbildungen sind, in Abhängigkeit vom geförderten Projekt z.B. GründungsLab, 

Tagung zu Finanz- und Rechtsfragen, MLI, u.a.m. Es erfolgt eine konkrete Verabredung mit 
der/dem jeweils zuständigen Referentin/Referenten. 

https://befg.de/ghg

